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I Rückwärtsblickend vorwärtsschauen.

uer Eid gegenüber dem Modernismus und die Wissenschaft.

Eine Frage über allen Fragen.
War wir bereits unter dem Titel Symptome aus-

gesprochen haben, wollen wir nicht wiederholen.
Wir können uns deshalb kürzer fassen.
Die erste katholische Maj'estât ist — das Kau-

s algesetz, oder in noch weiterem Sinne gefaßt: das
Gesetz von der hinreichenden Ursache und
dem genügenden Grunde. Die erste Majestät,
voi der der Katholik auch auf dem Gebiete der Religion
sich beugt, ist also nichts anderes, als das Grundgesetz
aller wissenschaftlichen Forschung. Auf diesem Wege
den Gottesbeweis und Gotteserweis zu leisten — hat
sich der Katholizismus, d. i. der gesamte Inbegriff der
katholischen Wahrheitslehre zu jeder Zeit anheischig ge-
macht. Dazu verwerten wir weder Bibel noch Katechis-
tnus, weder schriftliches, noch mündliches Gotteswort.
Die großartigen VerstandesbeWeise für das Dasein
eines persönlichen Gottes, die freilich auch den
ganzen Menschen ergreifen und das Gemüt erfüllen —
werden eben einfach mit den natürlichen, Wissenschaft-
liehen Mitteln geführt. Wenn in einer derartigen Geistes-
arbeit etwa auch ein Bibelgedanke, ein unsterbliches
Schriftwort angeführt und verwoben wird, so stehen
sie hier nur als Aussprache eines großen
religiösen Literaturwerkes, als geistiger Be-
sitz, der in der Menschheit lebte und noch lebt. Die
katholische Theologie und die katholische Religions-
Wissenschaft legen der gebildeten Welt und den weitesten
Kreisen ilue Arbeiten zum: Gottesbeweise vor mit der
Lösung: Tantum' valent, quantum probant, so viel Gel-
hing, als Beweiskraft. Wir verlangen flicht mehr, als
Anerkennung dessen, was wir beweisen. Die katholische
Lehre beginnt also im Aufbau rein natürlich Wissenschaft-

lieh. Sie macht — keine Voraussetzung, als jene,
die jede Wissenschaft machen muß : die Voraussetzung
von der Richtigkeit (unserer Denkgesetze, der Wirklich-
keit unseres Daseins und dër Welt. Auch wenn ich als

.gläubiger Christ Stärkung der Gottesüberzeugung aus
dem' Glauben empfange, trete ich doch, falls ich Ar-
betten über den Gottesbeweis veröffentliche, rein
natürlich philosophisch auf; ich stehe voll und

ganz auf dem Boden der p r o f a n en Wissenschaft. Mehr
noch!. Der große Thomas von Aquin beginnt seine theo-

logische Summe keineswegs mit den Gottesbeweisen
— sondern mit der wissenschaftlichen Vorfrage: Kann
der Menschengeist aus sich überhaupt zur
sichern Erkenntnis Gottes gelangen? Und
seit Kant hat die katholische Wissenschaft dieser Frage
verdoppelte Aufmerksamkeit geschenkt. Man durchgehe
diese reichen katholischen Arbeiten. Man werte sie.
Man folge ihnen. Das nützt tausendmal mehr, als jenes
öde Gezeter über katholische Gebundenheit. Auf in die
Arena Geisteswaffen gegen Geisteswaffen

Vorwärts zum Messen der Kräfte! Non coram;

pueris! Aber in ernstem Männerkampf!
Da zeigt es sich je weilen: wer die bin-

dendsten Voraussetzungen hatte. — Es wäre gescheiter,
man würde gewissen Arbeiten von Gutberiet, Hontheim,
Schanz, Schell, die lange schuldige, inhaltliche Antwort
leisten. — Aendert nun der Modernisteneid irgend etwas

an diesen zutage liegenden Tatsachen? an dieser eben
beschriebenen Methode? an dieser freien Geistesarbeit?
Keinen Deut! Kaplan Wieland hat aii der Stelle
des Glaubensbekenntnisses — was Pius X. vorlegt, ist
denn doch weit vorwiegender Glaubensbekenntnis, als

bloßer Eid — die von der Beweisbarkeit des Dasein
Gottes handelt, herumgedeutelt. Sie gehe weiter, als

'das Vatikanum. Sie geht unserer Ansicht nach nicht
weiter, als das Vatikanum'. Vatikanum und Glaubens-
bekenntnis Pius X. Wenden sich aber an die G1 äu-
b i g e n. Sie korrigieren nicht das Konzept des Philo-
s'ophen. Sie lehren: ohne einen Vernunftbeweis für das

Dasein Gottes hängt die ganze christliche Religion in

der Luft; ohne diese natürlich wissenschaftliche Grund-
läge würde das ganze Gebäude in sich zusammenstürzen.
Stört das nun die Arbeit der Philosophen und Apologeten
an den Gottesbeweisen? Verlangt die Kirche, daß diese
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in ihren rein philosophischen Arbeiten sich auf diese

Entscheidung berufen? Nein! Sie mögen den katholischen

Philosophen in seiner Arbeit ermuntern. Ja! Aber jeder
Fernestehende katn:n selbst auf das genaueste unter-
suchen, ob der Apologet auch nur das kleinste Steinchen

eingebaut habe, das nicht rein -natürliche Wissenschafts-
arbeit ist.

Ich bin mir noch lebhaft bewußt, wie ängstlich ich

in mëiner zusammenfassenden Broschüre: „Ob wir ihn
finden" — alles und jedes vermied, was nur irgendwie
als äußere Autorität auftreten konnte. Wo ich Parallelen
mit 'der Bibel herzog, betrachtete ich sie in Äm
Werke rein literar-historisch, oder rein philosophisch oder
rein menschlich-künstlerisch. Das ist bei allen derartigen
Arbeiten für Katholiken selbstverständlich. Setzen wir
nur einmal den fast unmöglichen Fall, daß ein über-

zeugter katholischer Wissenschaftler sich bekennen
müßte: ich gelange nicht zu einem durchschlagenden,
rein wissenschaftlichen Oottesbeweis — aber ich bin ein

überzeugter Anhänger der katholischen Kirche? Was

nun? Er würde sich sagen: Ich habe siegreiche Gründe
für die Gottheit Christi. Ich habe die feste Ueberzeugung
Von der göttlichen Stiftung der Kirche. Die Kirche lehrt:
es ist möglich', daß das Dasein Gottes auch auf rein
natürlichem Wege erwiesen werden kann. Ich habe für
die feierliche Kirchenentscheidung die übernatürliche
Währheitsgarantie Christi. Ich unterwerfe mich: ich

neh'më die Möglichkeit an! Ich selbst — so würde
jener Gelehrte weiter denken — aber empfinde rein

philosophische Schwierigkeiten: aus eigener Kraft diesen
Beweis vor dem Forum der Wissenschaft lückenlos sieg-
h'aft zu führen. Dieser Mann würde eben vorläufig
seine wissenschaftliche Arbeit liegen lassen. Mindestens
würde er sie als unreif nicht veröffentlichen. Er würde
vielleicht auch den Reiz empfinden, das Problem rein;,

philosophisch aufs neue zu durchdenken. Die Glaubens-

entscheidung wirkt auf seine ga'nze Persönlichkeit ein.

Die wissenschaftlich philosophische Lösung versucht er
aber mit rein philosophischen Mitteln. Das ist die rein
wissenschaftliche Lösung des Falles. Auf die volle reli-
giös innerliche Lösung gehe ich Ii i e r nicht ein.

Wie mit den wissenschaftlichen Beweisen für das

Dasein Gottes, so verhält es sich auch mit den übrigein
Grundlagen der katholischen Wahrheitslehre.

Darüber, wie über die neue Frage: Wie stellt sich
der gläubige Theologe in seinen rein theologischen Ar-
beiten, wO er aus natürlichen und überdies aus der Fülle
der übernatürlichen Quellen schöpft, also im Voll'icht des

Glaubens arbeitet, zur Wissenschaft und zum! Eide,
wollen wir in einem Schlußartikel Unserer Umschau uns

aussprechen, in dem' Wir in aphoristischer 'Weise zu-

gleich die religiöse Lage der einzelnen Länder würdigen
möchten. A'. M'.

Zum Dekret '„Ne temere".
Es sind nun bald drei Jahre seit dem Inkrafttreten

des Ehedekrets „Ne temere" verflossen. Zahlreiche Ent-
scheide der Kongregationen habein diesbezügliche Zwei-
fei auktoritativ gelöst, noch zahlreichere nicht offizielle

Kommentare verbreiteten sich über das neue Eherecht,
von denen freilich nur die neusten nicht überholt sind,
da noch im vergangenen Jahre mehrere Antworten auf

vorgelegte Dubia von der Sakramentenkongregation ge-
geben wurden; die letzte Verfügung stammt erst aus
dem Juli 1910. Auf Grund des Gesetzestextes allein,
in seiner noch Vorliegenden Fassung, ist eine Orientie-
rung in manchen Punkten nicht mehr möglich, da m eh-

reren Kongregationsentscheidungen der Charakter exten-
siver Interpretation eignet und zwei auch unabhängig
sind vom Dekrete als solchem.

Hier einige Erklärungen, die zum! Verständnis des

Dekrets wie für die Praxis nicht ohne Nutzen sein
dürften.

Es sind zwei Arten von Erlaubnis (licentia)
im Dekrete wohl von einander zu unterscheiden.

Die eine Art von Lizenz (V. § 3) ist nur
zur Erlaubtheit der Eheassistenz erfordert, ist also im!

strikten Sinne eine „Erlaubnis", „licentia". Sie muß

Von einem der Pfarrer* ausgestellt werden, i!n deren
Pfarrei einer der Kontrahenten Domizil besitzt oder seit
einem Monate sich aufhält, im Fall, daß das Paar in einer
fremden Pfarrei getraut werden will, in der weder Braut
noch Bräutigam Domizil besitzt oder sich erwirbt, noch!

seit einem Monate verweilt. — Die andere „1 i C en -

tia" ist zur Gültigkeit der Trauung vonnöteü und muß

vom' Pfarrer, in dessen Sprengel die Hochzeit stattfindet,
jedem Geistlichen erteilt werden (die Kompetenzen des

Ordinarius berücksichtigen wir hier nicht), der innerhalb
der Pfarrei des ersteren assistiert. (Art. VI.)

Im Dekrete wird auch diese zweite Erlaubnis, die
vielmehr einer eigentlichen Vollmacht gleichkommt, nach

Vorgang des Tridentinum's (sess. XXIV., de ref. matri-
monii cap. 1.), gleich' wie die erste, „licentia" genannt,
und diese gleiche Benennung dieser mindestens in ihren

Wirkungen durchaus verschiedenen Akte, kann einer
falschen Interpretation des Gesetzes Vorschub leisten.

Man könnte die Vollmacht des Art. VI. mit mainchen;

andern Interpreten zur bessern Unterscheidung als

eine „delegatio" iml Gegensatz zur bloßen „liCeütia"
(V. § 3) bezeichnen, ohne hier auf feinere juristische
Unterscheidungen einzugehen, welche der Gesetzgeber,
zum Teil wenigstens, selbst nicht berücksichtigt, da er
'diese zur Gültigkeit der Eheassistenz eines Priesters,
der nicht parochus proprius im Sinn und Umfang des

Dekretes ist, notwendige Abordnung wohl „licentia" und
nicht „delegatio" tituliert, aber jenen Geistlichen, der
sie erhalten hat, an Zwei Stellen ausdrücklich als einen

„delegatus" bezeichnet (III.—VI.), und so selbst auch!

einen irtnern Unterschied Zwischen der „licentia" (.V § 3)

und der „licentia" des Art. VI anzudeuten scheint.

* Für gewöhnlich, wenn nämlich keine „iusta causa", das

heißt kein vernünftiger Grund, entschuldigt, wird diese Erlaub-
nis von einem der Pfarrer der Braut eingeholt werden müssen,
da der „parochus proprius" der Braut auch bezüglich der Trauung
ein Vorzugsrecht besitzt. — Domizil kann bekanntlich an zwei
Orten besessen werden,, wenn jemand an zwei Orten ungefähr
zu gleichen Teilen des Jahres beständig sich aufhält, zum Bei-

spiel im Winter in seinem Stadthaus und während der milderen

Jahreszeit auf einem Landsitze in einer anderen Pfarrei.
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Die wesentliche Verschiedenheit die-
s e r beiden Lizenzen verlangt nun aber, daß
die Bestimmungen bezüglich der einen
nicht ohne weiteres auch f ü r d i e andere
gelten. Es geht dies ebenso klar aus der Disposition
des Gesetzes hervor. Was von Art. VI. umschlossen und
für sich ausgeschieden wird, kann nicht auf Art. V an-

gewendet werden. Es hieße das gegen die logische Ein-
teilung und verständige Gliederung des Gesetzestextes
verstoßen. Nur der „delegatus" (III.—VI.) muß
also ein s a c e r d o s determinatus et c e r t u s

sein, nicht aber der „1 i c en t i a t u s" (um ihn
so zu b.enenne n), des A rt. V. § 3.

Es liegt auf der Hand, daß diese Interpretation von
Bedeutung ist für die Praxis. Wenn z. B. das Braut-
paar noch nicht weiß, wo es sich auswärts trauen lassen

will, an diesem oder jenem Orte, oder es will sich in

irgend einer Pfarrei einer Stadt trauen, lassen, so kann
der parochus proprius einen ganz allgemein, lautenden
Erlaubnisschein zur Trauung ausstellen: „Hiermit wird
jedem römisch-katholischen Priester, der (nach dem
Dekret „Ne temere") gültig trauen kann, die Erlaubnis
erteilt, dem Brautpaar N. N. zu assistieren." (v. de Smet,
de matrimonio 1910 p. 92 A — Anzeiger für die katho-
lische Geistlichkeit Deutschlands 1910 n. 22, Anm. 4,
S. 213.)

Handelt es sidh aber um, fortreisende Brautleute,
die ihr Domizil oder ihren Aufenthalt in der Pfarrei
faktisch und für immer aufgeben, so hätte der Pfarrer
überhaupt keinen Erlaubnisschein auszustellen, da er be-
züglich der Trauung nicht mehr der „parochus proprius"
ist. Diese Hochzeiter müßten in der Pfarrei ihres Reise-
zieles, in der sie sich trauen lassen, als vagi nach V. § 4
behandelt werden, es sei denin, sie kontrahierten dort ein
neues Domizil, indem sie tatsächlich Wohnung nehmen,
mit der Absicht beständiger Niederlassung, welch beide
Umstände kirchenrechtlich ein Domizil begründen, oder
einen monatlichen Aufenthalt an dem betreffenden Orte
abwarten.

Sobald die Brautleute an einem Orte ein Domizil
besitzen, was an und für sich schon im ersten Augen-
blick ihrer Ankunft in der neuen Pfarrei sich bewahr-
heiten kann, so kann der Pfarrer sie sowohl gültig,
wie erlaubt trauen, falls die sonstigen Erfordernisse be-
züglich des „status liber" erfüllt sind. (Verkündigungen,
Brautexamen, Taufschein etc. — Die Verkündigung ist
nach dem Buchstaben des Gesetzes auch an diesem Orte
neustei Niederlassung vorgeschrieben, es würde aber,
da dieselbe keinen praktischen Wert besitzt, leicht von
ihr dispensiert.) Bis die notwendigen Dokumente be-
schafft sind, werden jedoch die Kontrahenten für ge-
wohnlich einen monatlichen Aufenthalt in der neuen
Pfarrei erreicht haben und können dann auch auf Grund
der „menstrua dommoratio" gültig und erlaubt getraut
werden. Es könnte dies aber, wie gesagt, gestützt auf
das kontrahierte Domizil, auch früher geschehen, was in
einem außerordentlichen Falle, z. B. einer „Mußheirat",
praktisch werden könnte, oder wenn die Brautleute er-
klärten, sie wollten sofort getraut werden und sonst mit
Zivilehe drohten.

Die n. VII. des „Ne temere" bezüglich einer Ehe
in Todesgefahr jedem Priester zugestandene Vollmacht
kann unter anderm auch einem Vikar zugute kommen,
der von seinem Pfarrer nur von Fall zu Fall zur Ehe-
assistenz delegiert, nun ohne eine solche Spezialdelega-
tion ans Sterbebett eines in Zivilehe oder im Konkubinat
Lebenden gerufen wird und die Zeit nicht mehr ausreicht,

vom Pfarrer die notwendige Delegation zu erwirken.
Diese Vollmacht wird aber nicht zu jeder Ehe er-

teilt, sondern nur zu einer solchen, die zur Beruhigung
des Gewissens des in Todesgefahr schwebenden Sün-

ders oder zur Legitimierung seiner unehelichen Kinder
dient. Der erste Fall würde zutreffen, wenn es sich

zum Beispiel darum handelte, einem verführten Mäd-
chen gegenüber ein Eheversprechen zu erfüllen oder
es der Schande zu entreißen. Betreffs des zweiten ist
wohl zu beachten, daß die Kirche nur sogenannte
„ f i 1 i i naturales", zwischen deren Eltern von der

Zeit der Empfängnis an bis zur Geburt eine kirchliche
Ehe möglich gewesen wäre, durch ein matrimonium sub-

sequens legitimiert. (S. Wcrnz, lus deer. IV p. 998 —

Oietti, In ius antepianum et pianum oommentarii n. 116

— de Smet, 1. c. p. 88 Anm. 4 schließt nur die „proles
sacrilega" und „adulterina" von dieser Legitimation aus.)

Liegt eine Zivilehe vor, so ist der praktische
Nutzen der Vollmacht, die nach n. VII des Dekrets jed-
wedern Priester „ad öonsulendum legitimation! pro-
Iis" erteilt wird, einleuchtend. Würde jedoch auch vor
dem bürgerlichen Gesetz das betreffende Verhältnis als

Konkubinat gelten, wäre zum Beispiel die Zivilehe nicht

vorangegangen oder läge ein zivilrechtliches Hindernis
der Ehe vor, — so beachte man zunächst Artikel 118

des schweizerischen Zivilgesetzbuches :

„Die kirchliche Trauungsfeierlichkeit darf ohne Vorwei-
sung des Ehescheines nicht vorgenommen werden" und
die Mahnung n. 303 der Diözesanstatuten, mit welcher
jedoch durchaus keine prinzipielle Anerkennung der
staatlichen Ehegesetzgebung ausgesprochen werden soll
(vgl. Acta Synodalia p. 33). Art. 115 (u. 116) des Zivil-
gesetzbuches, in welchem eine Ziviltrauung auch ohine

Verkündigung und zehntägige Frist (Art. 112) vorgesehen
ist, würde manchmal selbst im Falle der Todesgefahr
eine vorgängige Zivilehe ermöglichen. Vgl. zur vorlie-
genden Frage Art. 260. —

Am 14. Mai 1909 erging eine Verfügung der Sakra-

mentenkongregation : „quemlibet sacerdotum, qui ad

normam art. VII decreti „Ne temere", imminente mortis
periculo, coram duobus testibus matrimonio adsistere
valide ac licite potest, in iisdem rerum adiunetis dis-

pensare quoque posse super impedimentis omnibus etiain

publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus ex-
ceptis sacro presbyteratus ordine et äffinitate lineae re-
Ctae ex copula licita." (Acta Ap. Sedis vol. I. p. 468.)

Es wurde mit diesem Dekrete dem Priester, der
nach Art. VII des „Ne temere" gültig und erlaubt trauen
kann, volle Dispensgewalt bezüglich aller Hindernisse

* Durch dieses Dekret wurde die Delegationsfakultät des
Bischofs eingeschränkt, indem er nur Pfarrer „modo generali"
delegieren kann; für den einzelnen Fall aber jede „persona sibi
bene visa".
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mit Ausnahme der zwei ausdrücklich atisgenommenen,
der bloß verbietenden und selbstverständlich der natur-
rechtlichen, verliehen. Diese Vollmacht ist umfassender
als diejenige, welche nach früheren Dekreten des S.

Officium vom 20. Febr. 1888 und 9. Jan. 1889*) der Or-
dinarius delegieren konnte. (Dekret vom 20. Febr. 1888

abgedruckt m den Diözesanstatuten, Appendix p. 96)
und kraft welcher nur diejenigen dispensiert werden
konnten, „qui iuxta civiles leges sunt coniuncti aut alias
in concubinatu vivunt". Der sacerdos des Art. VII des

„Ne temere" kann nicht nur diejenigen von den be-

treffenden Hindernissen dispensieren, die in Zivilehe
oder Konkubinat leben, sondern jeden in Todesgefahr
schwebenden Sünder, der durch eine Heirat für das Heil
seiner Seele oder seine unehelichen Kinder sorgen will.

Es entstand nun, aber bezüglich dieser Vollmacht
folgender Zweifel: Es kommt ein zur Trauung sowieso

kompetenter Ortspfarrer an das Sterbebett einer solchen

Person, hat aber nicht vom Ordinarius (Bischof) die
durch die früheren Dekrete konzedierten Dispensvoll-
machten delegiert erhalten. Es liegt aber ein Ehehinder-
nis vor. Was dann? Wegen des Hindernisses hilft ihm
seine Kompetenz zur Eheassistenz nichts, ja sie wird
ihm sogar selbst zum Hindernis, da er sich als parochus
proprius nicht als sacerdos im Sinne des Art. VII des

„Ne temere" gerieren kann. — Der vorgelegte Zweifel
wird von der Kongregation in die Worte gefaßt: „An
praefato decreto (v. 14. Mai 1909) comprehendantur stiam

parochi, etsi non fuerint ad normam declarationis s. Of-
ficii diei Ianuarii 1889, habitualiter subdelegati a propriis
Ordinariis?" Die Kongregation antwortete: Affirmative.
(Acta Ap. Sedis, Vol. II. p. 659.)

Jedem Pfarrer, der nicht durch Delega-
tion die Vollmacht vom 20. Februar 1888 er-
halten hat, kommt also die volle Dispens-
gewalt des Dekretes vom 14. Mai 1909 zu, Die-
selbe ist, wie schon bemerkt, eine größere. — Wir
schließen nun weiter: Das Faktum der Nicht-
delegation kann doch nicht eine größere Machtbefugnis,
einen Vorzug begründen gegenüber dem ordentlicher-
weise Delegierten Der Pfarrer, der vom Bischof die

Delegation nicht bekommen, wäre dann besser daran,
als sein Kollege, der sie erhalten. Es folgt daraus,
daß überhaupt jeder Ortspif arrer, der un-
ter denselben Verhältnissen, an die Stelle
des „sacerdos" des „Ne temere" tritt, auch
dessen Di'sp ensvollmlacht besitzt.*

Es ist also durch die Entscheidung der Sakramenten-

kongregation vom 28. Juli 1910 das Dekret vom 10. Feb-

ruar 1888 gegenstandslos geworden.
Einen Vorzug besitzt der kompetente Ortspfarrer

noch' im'mer gegenüber dem „quislibet sacerdos" des

Art. VII. Er kann diese Dispensgewalt in jedem Falle

servatis servandis ausüben, der letztere aber nur „ubi
parochus, vel loci Ordinarius, vel sacerdos ab alterutro
delegatus haberi nequeat".

* Dieser Schluß läßt sich übrigens auch aus dem zitierten

Kongregationsentscheid (vom 29. Juli 1910) selbst ziehen. Die

Fragestellung läßt aber die irrtümliche Auffassung vermuten, als ob

derselbe dem delegierten Pfarrer keine Vorteile mehr brächte.

Wir können aber logisch in der Interpretation noch
weiter gehen: Sollte nicht auch der delegierte Priester
und nicht nur der „parochus" die Vergünstigung des

Dekrets vom 28. Juli 1910 resp. 14. Mai 1909 genießen?
Sonst ergäbe sich das Kuriosum, daß der zur Seelsorge
offiziell angestellte Vikar, der vom' Pfarrer dazu eigens
zum Trauen delegiert ist, vor dem fremden Priester
zurücktreten müßte!? — Wir wissen nicht, ob die letz-
tere Interpretation vielleicht extensiven Charakters ist
und somit juristisch nicht begründet. Dem Geiste und
Zwecke der Dekrete vom: 14. Mai 1909 und 28. Juli
1910 entspricht » sie unseres Erachtens wohl. —
Ob das Dekret vom' 14. Mai 1909 dem assistieren,-
den Geistlichen auch die Vollmacht verleiht, vom
impedimentum clandestinitatis und somit im Notfall von
den zwei Zeugen zu dispensieren, ist zweifelhaft
(wenigstens nach der Interpretation in „Kirchenzeitung"
Nr. 27 1909, p. 299). Wir möchten es eher bejahen. Im
angeführten Texte des Dekretes wird einfach der Wort-
laut des Art. VII zitiert und gesagt, daß, wenn dieser
im „Ne temere" vorgesehene Fall eintrete, der betreffende
Priester die erwähnte Dispensvollmacht besitze. Die
zwei Zeugen werden nicht absolut, für jeden Fall ver-
langt. Diese Interpretation ist umso wahrscheinlicher,
da laut Ergänzungsdekret des s. Officium! vom 13. De-
zember 1899 der Pfarrer und Ordinarius auch von den

Zeugen dispensieren konnten, das Dekret vom! 14. Mai
1909 aber den Priester des Art. VII offenbar denselben,
was Dispensvollmacht anbelangt, gleichstellen will, ja
ihm, wie angeführt, sowieso schon in anderer Beziehung
eine bedeutendere verleiht. (Siehe de Sm'fet, 1. c., p. 509.)

Um noch zum Schlüsse das heikle Gebiet der Spon-
sahen zu streifen: die Kirche sieht es lieber, wenin der
Pfarrer selbst den Verlöbnisakt unterschreibt („vel sal-
tem a duobus testibus"). In großen Pfarreien ist dies

praktisdh unmöglich. Es kann dann der betreffende

Vikar, der das Brautexamen vornimmt, als einer der
zwei Zeugen unterschreiben, falls die Brautleute über-

haupt sich förmlich verloben wollen. Dr. V. r. £>«sf.

Zur Erwiderung auf den Artikel:
,Der Streit über die Periode der Aufklärung'

in Nr. 5.

Der Berichterstatter gibt Proben von dem „heftigen
Ton" meines Vorwortes gegen Rösch und Sägmüller.
Einer gerechten Beurteilung der Situation wäre es wohl
dienlich gewesen, wenn er auch von dem Ton etwas

gesagt hatte, auf welchen der meine-nur das Echo war,
speziell von den Liebenswürdigkeiten, mit denen Rösch',

ohne auch nur den Wortlaut meines Vortrags abzuwiar-

ten, auf notorisch unzuverlässige Zeitungsberichte hin!

einem akademischen Lehrer der Theologie aufwartete.

„Kindliche Unwissenheit", dreißigjähriges Schlafen, Man-

gel an wissenschaftlicher Methode, „Possenreißerei" sind
cloCh wohl Vorwürfe, die man nicht mit Komplimenten
quittiert, zumal wenn sie auf Grund von Behauptungen
erhoben werden, die man entweder gar nicht aufgestellt
hat, oder die einem! niemand als falsch nachzuwieiseni
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vermag. Und Sägmüller hatte in grellem Widerspruch;
mit der Wahrheit dadurch Stimmung gegen mich ge-
macht, daß er mir Verhöhnung der „bisherigen katholi-
sehen Beurteilung" schuld gab, während ich Dutzende
von Katholiken anführen kann und angeführt habe, die
meine Auffassung ganz oder teilweise vertreten. Aber
so oft ich auch der Milch- und Waffenbrüderschaft Rösclis
diese Tatsache entgegenhalte, holt man immer wieder die
alte Unwahrheit hervor (der man anscheinend nicht ent-
behren kann, um mich ins Unrecht zu setzen), ich hätte

» d i e katholischen Kirchenhistoriker ,überhaupt' unge-
rechtfertigter Voreingenommenheit" bezichtigt.

Indem ich über Einzelheiten, in deinen meine Auf-
fassung unrichtig oder schief dargestellt wird, hinweg-
gehe, muß ich namentlich folgende Punkte hervorheben.

Wenn Sägmüller sich, wie der Berichterstatter, mit
der Behauptung begnügt hätte, „die meisten Anhänger
der Aufklärung seien darauf ausgegangen, das Ueber-
natürliche zu bekämpfen", so hätte ich's wahrscheinlich
passieren lassen. Indem' er aber die exorbitante Behäup-
tung aufstellte, „der durchgängige Kämpf gegen
den kirchlichen Supernaturalismus" sei das Wesen der
Aufklärung, mußte ich an die zahlreichen eçht katholischen
Männer erinnern, welche an den bestehenden Verhält-
nissen manches geändert wissen wollten, was mit dem
Dogma gar nichts zu tun hatte, und dafür von gewissen
Zeitgenossen und auch von Späteren als Aufklärer be-
zeichnet wurden, gegen die aber der Vorwurf des Ra-
tionalismus eine schreiende Ungerechtigkeit wäre.

Meine „Auktoritäten" über den bedenklichen Zu-
stand der theologischen Wissenschaft vor der Aufktä-
tung sind fast durchweg Männer, von denen meine Geg-
net selbst sagen, sie seien keine Aufklärer. Also sind
sie gewiß unbefangen. Die Dissertation von Zinck führte
ich indes nicht als „Auktörität", sondern als Tatsache
zut Beleuchtung der Lage an, und diese kann man am
allerwenigsten dadurch abschwächen, daß män sagt, die
Naturwissenschaften seien „damals Woch gar
nicht ausgebildet" gewesen. Was ich bemängle, ist ja
eben, daß man durch eine Sammlung naturgeschichtlicher
Märchen die Theologie glaubte bereichern zu können.

Ich finde es etwas gar pessimistisch, wenn der
Berichterstatter meint : an allen Universitäten, „überall
War der Rationalismüs und der Irrglaube eingedrungen,
und an den katholischen Höfen herrschte die Auf-
klärung bei den Fürsten Und Hofpredigern". Aber
ich meine, er habe damit ein viel vernichtenderes Urteil
über die alte Schule abgegeben, als ich je es getan.

i e damals tonangebenden Männer waren
doch alle aus ihr hervorgegangen. Wenn nach
mehr denn zweihundertjährigem Wirken diese Schule
nicht soviel Macht über die Geister hatte, daß sie, im
Besitz fast aller Unterrichtsanstalten und reichster Bil-
dungsmittel, einer solchen Bewegung steuern konnte,
dann hat sie ihre Unzulänglichkeit klar bewiesen. „An
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen."

Aelmlich verhält es sich mit dem religiösen Volks-
Unterricht. Gegenüber dem heutigen Glorifizierungssystem

U>e Belege finden sich alle iri meiner zweiten Schrift:
»Die kirchliche Aufklärung." Berlin 1910.

sei nur an den Jesuiten Fr. Neumayr erinnert, der die
Verdorbenheit der Sitten auf den Mangel an Kenntnissen
zurückführt*, und an den dem Jesuitenorden wohlwollen-
den Verfasser einer Denkschrift aus dem Jahre 1773,

der bitter klagt, daß „das meiste Landvolk ohne genug-
samen Unterricht im Christentum und guten Sitten auf-
wächst". Auch auf das sei hingewiesen, was S. Brunner
unter dem Beifall Rösclis konstatiert: „Religions-
Unterricht und Schulunterricht war in Dörfern mitunter
in traurigem Zustand." Wenn aber vollends die weit-
liehe Obrigkeit mobil gemacht werden mußte, um
den Bürger und Bauer zum Tragen des Rosenkranzes,
„welcher doch eines katholischen Christenmenschen fast
das vornehmste Kennzeichen ist", zu bestimmen, so kann

man hierin doch keinen Triumph seelsorglicher Wirksam-
keit erblicken. Und gar die Wirkungen von Josefs IL
Toleranzpatent! Wenn auf dieses hin über eine Million
Katholiken in Oesterreich und Ungarn abfielen, so kommt
das doch einer Bankerotterklärung der damaligen Seel-

sorge und des Religionsunterrichtes gleich und zeigt, in

welch ungeheurem Umfange nur der äußere Zwang, nicht
innere Ueberzeugung auf Grund guter Belehrung, die
Gläubigen bei der Kirche zurückhielt. Solchen Zahlen
gegenüber sind ja die Erfolge der heutigen Abfalls-
agitation das reinste Kinderspiel.

Mit der Bemerkung: bei der Lektüre Sägmüllers
wundere man sich nur, „daß es in Deutschland nicht zu

einer neuen großen Häresie, zu einem zweiten Massen-
abfall von der Kirche gekommen ist", gibt der Referent
die beste Kritik der Sägmüllerschen Exorbitanz, die sich
Wünschen läßt. Eine Darstellung, bei der Tatsachen un-
verständlich bleiben, mag alles sein, geschichtlich ist
sie nicht. Wenn Sägmüller die ganze Wahrheit gesagt
hätte, wäre das Ausbleiben einer umfassenden Abfall-
Bewegung freilich unbegreiflich. Von dejn „Brücken-
bauern", um mit Kollegen Meyenberg zu reden, die
sich redlich abmühten, bei treuem Festhalten an der
Kirche den veralteten Betrieb zu verbessern und die
Ehre des Katholizismus zu retten, und dafür von un-
bedingten Bewunderern des Alten verketzert und als
Rationalisten geschmäht wurden, liest man eben bei Säg-
müllei nichts. Das wollte i c h zur Geltung bringen.

Ich soll in Berlin „gegen die Brüder zu Felde ge-
zogen sein". Ich war und bin aber in meiner Einfalt
der Meinung, daß die katholischen Männer, die in gefahr-
voller Zeit mit Einsetzung ihrer ganzen Kraft und ihrer
Ehre eine Besserung der äußeren und inneren Lage des

Katholizismus anstrebten, selbst dann als unsere Brüder
zu ehren sind, wenn ihrem guten Wollen nicht in allweg.
das richtige Tun entsprach. Viele solcher Männer aber
fand ich bitter verkannt. Der frommgläubige Mainzer
Pfarrer und Generalvikar Turin, welchem Bischof Colmar
ein so glänzendes Zeugnis ausstellte, sollte ein „rationa-
listisches", „lutherisches" Gesangbuch verfaßt haben ; ver-
geblich aber fragte man nach den Rationalismen und
Lutheranismen. Der um das Schulwesen hochverdiente
Münchener Kanonikus Braun sollte einen Katechismus
herausgegeben haben, der die Kinder ketzerisch beten
lehrte. Es zeigte sich, daß die ganze Ketzerei in der
Wendung: „ich glaube «« Gott" statt des undeutschen



„ich glaube /« Gott" lag! Ich erinnerte an die schäm;-
lose Fälschung, der zufolge in einem nie existierein den
Seminar in Rattenberg ein aufklärerischer Professor die

Zöglinge am Freitag zum Fleischessen und zum Besuche

von Dirnen veranlaßt haben sollte, eine Fälschung, die
nahe ari hundert jähre geglaubt und bei Beurteilung
der Aufklärung in die Wagschale geworfen wurde. Eine
Reihe weiterer Fälle mögen übergangen werden. Ich

vermag; auch heute noch nicht einzusehen, welcher
Schaden dem Katholizismus daraus erwachsen soll, wenn
man von einer Reihe seiner Vertreter auch' vor einem
konfessionell gemischten Publikum zeigt, daß sie viel
besser waren, als ihr von kurzsichtigem Parteigeist künst-
lieh gemachter Ruf. Warum liest man kein Wort der
Mißbilligung gegen solchen Parteigeist, der wirklich uhd
zwar mit offenkundigen Verleumdungen „gegen die
Brüder zu Felde zog"?

Ich unterschreibe selbstverständlich, mit Be-

geisterung, was der Referent bemerkt: „Es bleibt
ewig wahr, was Christus gesagt: Wer über eines von
den geringsten Geboten sich hinwegsetzt und so die
Menschen lehrt, der wird auch der Geringste im Reiche
Gottes sein." Der Berichterstatter wird aber mit mir
einig sein darüber, daß das Gebot der Wahrhaftigkeit
und der Liebe nicht zu den geringsten, sondern zu den

größten Geboten des Christentums gehört. Und weil
ich diese beiden gröblich verletzt fand, darum redete ich,
und werde immer reden, solange ich lebe, auch auf die
Gefahr hin, daß eine Richtung, welche sich für die einzig
kirchliche hält, mich darob als unkirchlich verdächtigt.

Und nun gestatte mir der verehrte Redakteur dieses
Blattes noch ein Wort. Er bemeçkt sehr richtig: Wollte
man Sailer zu den Aufklärern rechnen, so müßte man,
den Begriff Aufklärung in einem milderen Sinne fassen
und verschiedene Stufen unterscheiden. Nun haben aber
die ZionswäChter des 18. Jahrhunderts den damaligen
Dillinger Professor Sailer wie dessen Freunde und viele
andere offen als Aufklärer bezeichnet, wie am: deutlich-
sten das hödhst lehrreiche, kürzlich erschienene Buch'

von Prof. Stölzie über Sailers Absetzung in Dillingen;
zeigt. Geht man, wie es ja Usus ist, auf diese Beurteilung
seitens gewisser Zeitgenossen ein, dann muß man ange-
sichts einer Unmenge von Männern, die durchaus gläubig
waren, das Merkmal des Rationalismus aus dem Begriff
Aufklärung ausscheiden. Der .andere Weg wäre, daß

man gut die Hälfte derer, die von mehr eifrigen als ver-
ständigen Zeitgenossen ats Aufklärer geschmäht wurden,
von dieser Note freispräche.

Was den Tadel anlangt, daß ich das Gefährliche der j

Aufklärung „nicht mit dem ganzen Ernst des katholischen
Historikers scharf und klar gezeichnet habe", so gibt mir
der verehrte Kollege vielleicht zu, daß man in einem!

Vortrag vor Männern der Wissenschaft nicht allgemein
Anerkanntes behandelt, sondern eine Verständigung über

Stieitfr a g e n herbeizuführen sucht. Also nur um die

strittigen Punkte, nicht um das allgemein Anerkannte
konnte es sich handeln. Das Gefährliche ulnd Verfehlte
an der Aufklärung ist aber allgemein anerkannt und

wurde von mir wiederholt betont. Hätte ich.
in so kurzer Zeit ein Gesamtbild der Aufklärung eut- ;

werfen wollen oder können, oder hätte ich vor unreifer
Jugend gesprochen, dann hätte ich die von niemandem'
bestrittene Seite eben so ausführlich darstellen müssen.
Vor Erwachsenen waren die verschiedentlich ge-
machten Konstatierungen genügend. Ich muß darum je-
neu Tadel als durchaus unberechtigt ablehnen.

Würzburg, 3. Februar 1911.

Prof. Dr. Merk le.

* Kulturkampf?
Man erzählt sich : daß der Badische Oberschulrat

an die geistlichen Lehrer der Mittelschulen sich wandte,
sie versichernd: Verweigerer des Eides gegen den Mio-
dernismus dürften des staatlichen Schutzes sicher rein.
Es soll die Absicht bestehen: keinen geistlichen Gymna-
siallehrer in Profanfächern künftig anzustellen, der den

Eid geleistet hätte. Die Regierung antwiortete auf Inter-
pellation der Presse bisher mit keiner Silbe. Die weit-
gehende Entbindung vom; Eide nicht nur der Universi-
tätsprofessoren, sondern auch; der Lehrer anderer höherer
Schulen (athaenea) für Deutschland im> Briefe ah Kar-
dinal Fischer ist eine Präventivmaßregel des Hl. Stuhles

gegenüber dem versuchten Sturm. Man sollte aber auch

in fernstehenden Kreisen dieses Entgegenkommen zu
schätzen wissen. Andererseits ist es inur eine Forderung
der Billigkeit: ein feierliches katholisches Glaubensbe-
kenntnis gegenüber Lehren, die die Grundlagen des

christlichen Glaubens erschüttern, jniCht mit staatspoli-
tischen Dingen zu verquicken. Der katholische Glaube
hindert einen wissenschaftlichen Lehrer nicht im min-
desten in seiner Berufsarbeit: ebensowenig ein neues
Bekenntnis und eine feierlich beschworene Ausleguhg
dieses Glaubens. — Die protestantische (Stuttgarter)
„Reichspost" schreibt:

„Wozu sollen wir Protestanten uns so sehr über den

Modernisteneid aufregen? Der Eid enthält keinerlei Ausfall

gegen die evangelische Kirche keinerlei Angriff gegen den
modernen Staat. Er bewegt sich offenbar ganz ausschließlich auf
dem üebietc innerkatholischer Lehre und Wissenschaft. Einige
Stellen des Eides können sogar evangelische Christen unterschrei-
ben, zum Beispiel den Punkt 2 über dite volle Geschichtlichkeit
der Offenbarungstatsachen und ihre Unentb'ehrlichkeit für den

Glauben, auch manches von dem, was gegen die Willkür und

pietätlose Ungehundenheit der Bibelkritik gesagt ist."

* Eid und Universitätsprofessoren.
Wir hatten in Nr. 6 geschrieben : „Ulns scheint der

Brief des Papstes nicht an alle Professoren, welche

von der Entbindung (vom' Eide) aus drängenden, Um-
ständen Gebrauch machen, einen persönlichen Vorwurf
zu enthalten. Nur an jene geht ein sehr scharfer Vor-
wurf, die dies ohne genügende Gründe mit einem ge-
wissen sich Brüsten mit dieser Freiheit oder aus Men-
scherifurcht tun würden." Ganz so legt eben Prof. Dr.
Schrörs (Bonn) in der „Germania" die Stelle des Papst-
briefes an Kardinal Fischer aus: „Doch sind wir über-
zeugt, daß jene selbst, denen wir den Eid erlassen haben,

zur Bekundung ihres Mannesmutes, die ersten sein wür-
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den, ihn zu leisten und kein Bedenken tragen würden,
gegebenen Falls dafür Schmähungen zu erdulden." (lieber-
Setzung Schrörs. Irrealer Bedingungssatz.) Der aller-
neueste Brief des päpstlichen Staatssekretariats an Kar-
dirial Kopp und die Breslauer Fakultät bringt nun diese

Auslegung zur vollen Gewißheit. Jegliches Mißverständ-
nis ist ausgeschlossen. Werden die Hetzer verstummen?

Ein Altphilologe bestreitet eben in tier „Kölnischen
Volkszeitung" die Auslegung Schrörs vom philologischen
Standpunkte aus. Uns scheint aber der ganze Zusammen-
hang des Papstbriefes die oben genannte Auslegung
doch zu rechtfertigen, die übrigens jetzt durch das Staats-
Sekretariat bestätiget wurde.

Kirchen-Chronik.
B e w e g u n g gegen den A n t i m o d et r n i s t e n -

cid. Die „Kölnische Volkszeitung" schreibt in Nr. 121:
- „Heute erscheint nahezu der ganze Protestantismus;
einig in dem Ansturm gegen den Eid, und der orthodoxe
,Reichsbote', welcher übrigens auch schon bei dem Sturm'
gegen die Enzyklika Pascendi mitgetan hat, ist heute einer
der heftigsten Rufer irn Streit. Auf katholischer Seite
.wird diese Aufregung und Entrüstung kaum verstanden.
Man denkt so: Jeder objektiv denkende Protestant muß
zugeben, daß nach ihrem materiellen Inhalt die Lehren
der Enzyklika und der Eid des Motuproprio eine rein
innerkirchliche Angelegenheit des Katholizismus sind,
.welche den Protestantismus gar nicht berührt und daher
auch wiiklich nichts angeht. Jeder protestantische Theo-
loge, welcher den Katholizismus einigermaßen kennt,
muß auch zugeben, daß weder die Enzyklika noch die
Eidesformel an der katholischen Lehre irgend etwas äm-
tlcit. Jeder protestantische Staatsmann muß zugeben,
daß staatliche Interessen mit Enzyklika und Eid nichts
zu tun haben. Haben die Katholikein Unrecht, wenn sie
so denken? Die Professoren der katholisch-theologischen
Lehranstalt in Paderborn, welche den Eid leisteten, ha-
ben an die Spitze ihrer Erklärung vom 12. Dezember
1910 die Sätze gestellt: ,Wir sind der Ueberzeugung,
daß mit diesem Eide eine inhaltlich neue Verpflichtung
nicht übernommen wird, keine Verpflichtung, die nicht
schön jetzt besteht; der Eid ist nur eine Bekräftigung
dessen, wozu eine GewissensVerpflichtung schon jetzt
vorliegt.' Die Professoren an der katholisch-theologischen
Fakultät an der Universität Münster, welche den Eid
nicht leisteten, haben in ihrer Erklärung vorn 31. Januar
1911 deutlich zu erkennen gegeben, daß sie ebenso den-
ken, daß sie also keinerlei materielle Bedenken haben
würden, den Eid zu leisten, wenn er von ihnen verlangt
.würde, daß sie von der ihnen gewährten Dispens ledig-
lieh aus denselben Gründen Gebrauch machen, welche
den Heiligen Vater bewiogem haben, diese Dispens zu
erteilen, .wichtige Gründe des öffentlichen Wohles, die
mit der Lage der Kirche in Deutschland, insbesondere
mit der staatsrechtlichen Stellung und den Aufgaben der
theologischen Fakultäten zusammenhängen', so daß ihre
Lehrtätigkeit von der Nichtleistung des Eides nicht be-
rührt werde: ,Unsere Lehrtätigkeit und offen geäußerte

wissenschaftliche Ueberzeugung ist stets im Einklang ge-
wesen mit den gegen die modernistische Auflösung des'

katholischen Glaubens gerichteten Grundsätzen der En-

zyklika Pascendi, wie sie die Eidesformel kurz zusam-
menfaßt.' Kein protestantischer Theologe hat bisher den

Beweis geliefert oder auch nur zu liefern versucht, daß

diese Autrassung unrichtig sei, daß also der Eid die
Lehre der katholischen Kirche ändere oder ihr etwas

neues hinzufüge. Wozu also der Lärm Ist es ledig-
lieh die Bekräftigung der Lehre der Enzyklika, also der
katholischen Lehre durch die Form eines Eides, an wel-
Cher man sich stößt? Auch das wäre unverständlich für
jeden, welcher die Kirchengeschichte, die katholische wie
die protestantische, kennt. Alle protestantischen Theo-
logen leisten seit Jahrhunderten vor ihrer Anstellung den

Eid auf die Augsburgische Konfession. Alle katholischen
Theologen leisten vor der Priesterweihe den Eid auf das

Bekenntnis des Konzils von Trient. Die katholischen Bi-
schöfe wiederholen diesen Eid vor der Bischofsweihe.
Als Papst Gregor XVI. durch das Breve Dum acerbissi-
mas vom 26. September 1835 den Herrnesianismus ver-
worfen hatte, ließ Erzbischof Klemens August von Köln
alle angehenden Geistlichen vor dem Empfang der Wei-
hen achtzehn Sätze, unterzeichnen, durch welche die
Lthren Hermes' im einzelnen abgelehnt werden. Nach
dem Vatikanischen Konzil verlangten die Bischöfe von
allen theologischen Professoren eine besondere Verpflich-
tung auf die dogmatischen Beschlüsse des Konzils. Was
damals der Heim esianismus war, ist heute der Modernis-
mus. Der neue Eid des Motuproprio tut nichts, als daß

er dem Eid auf das Tridentinum den Eid auf das Vati-
Canum hinzufügt in besonderer Anwendung der katho-
lischein Lehre auf die Irrlehren des Modernismus. Also
weder Inhalt noch Form des Eides ist etwas neues, und
noch weniger etwas für den Protestantismus verletzen-
des. Daran kann auch nichts ändern, und in dieser Er-
kenntnis kann nicht irre machen, daß den Professoren
an staatlichen Lehranstalten der Eid erlassen ist. Der
Grund für diese Dispens wurde bereits berührt; er liegt
in der ,staatsrechtlichen Stellung und den Aufgaben der
theologischen Fakultäten'. Die Professoren an diesen
Fakultäten sind einerseits staatliche Beamte, anderseits
Diener ihrer Kirche. Wie die Kirche sich stets auf das
äußerste dagegen verwahrt hat, daß diese Professoren
nur als staatliche Beamte angesehen und behandelt wur-
den, so hat sie auch stets anerkannt, daß sie nicht nur
Kirchendiener sind. Sie haben eben eine Doppeleigen-
schaff, und es wäre nur zu wünschen, daß diese vom:
Staate ebenso ehrlich anerkannt würde, wie von der
Kirche."

Ii: Tübingen und Straßburg haben die katholischen
Professoren den Eid ebenfalls nicht geleistet. Die Be-

gründungen sind unseres Wissens ähnlich wie die obigen.
Rechtlich ist die Sache so aufzufassen: der Papst befreit
die Universitätsprofessoren und die Lehrer höherer Staats-
schulen in Deutschland vom Eide in Rücksicht auf ge-
wisse staatsrechtliche Verhältnisse und in Rücksicht auf
Mißdeutungen, die der Eid zuungunsten der theologi-
sehen Fakultäten in gewissen einflußreichen Kreisen er-
fährt. Er tadelt strenge Professoren, die sich mit dieser



Freiheit brüsten würden. Er erwartet vielmehr freiwillige
Ablegung des Glaubensbekenntnisses und Eides. Er be-

greift aber den Gebrauch der Dispens, Wo dies in Rück-
sieht auf obgenannte Verhältnisse und den ungefährde-
ten Fortbestand der katholischen theologischen Fakultäten
geschieht. So kann auch der Seelsorgsklerus die Aus-

nahmestellung begreifen. Sie ist keijne grundsätzliche.
Sie entspringt kirchenpolitischen Rücksichten. Wir be-
tonen dies noch einmal zur allgemeinen Orientierung.

Toten tafel.
Wieder ist eine ganze Reihe Priester unseres Vater-

landes aus diesem Leben abgerufen worden. Nennen
wir an erster Stelle den bochw. Hrn. A//«««. ßft/V/s/
/-/rrzcg von Homburg, Pfarrer von Ermatingen und
Kammerer des Kapitels Frauenfeld,-Steckhorn. Er war
geboren 1839. Wie die meisten der schweizerisch en

Priesteramtskandiclaten seiner Zeit, holte er sich seine

theologische Bildung in Tübingen und Freiburg i. Br..
Am erstem Orte Zogen damals Kuhn, Aberle ulnd Hefele
die jungen Leute an, in Freiburg Hirscher und Alban
Stolz. Herzog machte tüchtige Studien, kam dann ins

Priesterseminar nach Solothurn, wo er am 31. Juli 1864

die Priesterweihe empfing. Nach einem Vikariat von
vierzehn Tagen in Wuppeüau wurde dem' jungen Priester
die Pfarrei Ermätirtgen anvertraut, Welcher er 46 Jahre
ein treuer Hirt gewesen ist; mehrfache Anerbietungen,
dieselbe mit einem größern Wirkungskreise zu vertäu-
sehen, lehnte er ab. Seit 1903 gehörte er dem katholischen
Kirchenrate des Thürgau und der theologischen Prüfung®-
kommission an. Er starb am 26. Januar am einem Herz-

schlag im Alter von 7U/2 Jahren.
Fast Altersgenosse des Vorgenannten war der ami

6. Februar in Schmerikon hingeschiedene Herr ./ose/
/hzsso/ von Amden, Kaplan in S Ch'ht er i k o n, geboren
1837. Wir finden denselben in den 80ger Jahren als

Kaplan in Benkeh, dann leitete er einige Zeit die Pfarrei
Bollingen und wurde als Deputat im den Vorstand des

Priesterkapitels Uznach berufen ; seit etwa der Mitte
der Neunzigerjahre arbeitete er wieder als Kaplan in
Schmerikon.

Einen schweren Verlust hat das Stift der Regular-
chorherrn auf dein' Großen St. Bernhard erlitten durch
den Hinscheid des hbchw. Herrn CTz/kzY/ms Cözto/z, der
einer frommen Familie in Bague entstammte. Dieselbe
hat dem' Stifte vier ihrer Söhne gegeben. Camillus war
.1852 geboren. Seine tüchtigen Studien ließen ihn als

fähig erscheinen, daß er gleich nach Beendigung der-

selben als Professor der Theologie im' Stifte Verwendung'
fand. Seine Gesundheit hielt aber nicht Stand, deshalb

wurde er als Pilgervater in das Hospiz auf dem' Simplon
versetzt, und da er in der Verwaltung sich sehr erfahren

zeigte, 1884 zum Generalprokurator des Stiftes ernannt.
Als solcher wlo'hlnte er in Martinach Und hat er sich'

große Verdienste erworben, nicht bloß um' seine Kon-

gregation, sondern auch um' die Bevölkerung; wie er
unter anderm auch zur Gründung Von Raiffeisenkassen
im Kanton Wallis den Anstoß gab. Vor einigen Mona-
ten wai er durch Schwinden der Kräfte gezwungen, sein

Amt niederzulegen. Er starb am 9. Februar in Mar-
t i n a c h.

Den Genannten schließen sich zwei sehr verdiente
Mitglieder des Kapuzinerordens an. Im Kloster zu Mels
vollendete am 13. Februar der hbch'w. A F>rz«z Aüow
IFW/mra/r/ seine irdische Laufbahn. Sein Noviziat- und
Studiengenosse P. Hilarin Felder hat im „Vaterland" ein

so ansprechendes Bild dieses froKmütigen, gegen alle

Hoffnung stets hoffenden Ordensmannes entworfen. Iii
Hasle (Luzern) heirriatreChtig, aber in der Stadt Luzern
jgeboren und aufgewachsen, betätigte er sich erst als

Maler und Vergolder, bis er 1880 zum' Studium über-
ging und in Sta'ns mit der Kenntnis des Lateinischen
auch die Liebe zum Orden des hl. Franziskus gewann.
(Nach dem Noviziat studierte er drei Jahre in Faido,
das damals von der deutschschweizerischen Provinz aus

besorgt wurde. Er hat das dort gelernte Italienisch nicht
'bloß in der Schule, sondern auch in der Pastoration
der'italienischen Arbeiter später zu-Ehren gezogen. 1890

erhielt er die Priesterweihe, 1892 wurde er als Professor
am Kollegium zu Staus angestellt. Er war ein Pädagoge
von Eifer und Liebe, die Freude der Schülerwelt. Aber
seine Kraft verbrauchte sich schnell. 1904 mußte er dem
Schuldienst entsagen und kam' als Prediger nach Sursee,,
dann in gleicher Eigenschaft nach Wyl und endlich 1908
als Superior und Pfarrer nach Untervaz. Es sollte seine
letzte Station sein. Vor einigen Tagen begab er sich,
leidender als sonst, ins Kloster Mels und dort löste sich
seine Seele von ihrer irdischen Hülle.

Fast gleichzeitig ging auch der vielVereh'rte frühere
Superior auf Mastrilserberg, der hloch'W. A £üzrAarr/
IFrtAr, im Priesterhause zu Zizers hinüber ins andere
Leben. Er war gebürtig von Flums und trat dem Ka-

puzinerorden durch die Gelübde bei 1858. Priester wurde
er 1860. Mehr als 35 Jahre brachte er bei dem Kirch-
lein des hl. Antonius Voin Padua auf Mästrils zu, für
Unzählige ein erfahrener Ratgeber, Tröster und Helfer,
ausgerüstet mit der Kraft des Geistes in seltenem Maße,
dabei ein fröhlicher Dichter und unerschöpflicher Wohl-
täter der Armen. Vor fünf Jahren mußte er seine Klause

verlassen, da die Beschwerden des Alters sich einstell-
ten; im Priesterh'ospiz zu St. Johann in Zizers fand er
Wartung und Pflege; aber sein entseelter Leib wird dort
zur Ruhe gebettet, Wo er sb lang der Vater des Vol-
kes War.

R. I. P.

Eingelaufene Bücher.

««gv?« «'«zr/rtcr IPW/c, scnrtr feé/itoiw /bosrtm/r« /o/gr«,/
Lose Blätter. Aphorismen zur Pädagogik der Familie,

der Schule und des Lebens von Dr. Lorenz Kellner.
Freiburg i. B., Herder.

Urkirche und Katholizismus, Von Pierre Batiffol. Ueber-
setzt und eingeleitet von Dr. th'eol. Frz. Xav. Seppelt.
Kempten und München, Kösel.

Ausgewählte Predigten und Predigt-Entwürfe von Jos.
Ignaz von Ah, mit einem Vorwort herausgegeben von
Dr. J Beck, Professor. 18 Lieferung. Staus, H. v.Matt.

Katholische Kirche und moderner Staat. Das Verhältnis
ihrer gegenseitigen Rechtsansprüche. Von Dr. Karl
Böckerhoff. Köln 1911, Bachem.
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Kirchenamtlicher Anzeiger
für die Diözese Basel.

Bei der bischöflichen Kanzlei sind eingegangen:
1. Für Bistumsbedürfnisse: Cham Fr. 91, Luzern (Kommissariat)

102. 50.
2. Für den Peterspfennig': Cham Fr. 91.

3. Für die Sklaven-Mission: Meierskappel Fr. 26, Cham SO,

Oansingen 20, Soulce 14.70, Hl. Kreuz (Thurgau) 14.75, Rain
25, Saignelégier 28. 15, Baldingen 20.

Gilt als Quittung.

Solothurn, den 13. Februar 1911.

Die bischöfl. Kanzlei.

Inländische Mission.
aj Orcfe/z/A'eAtf /;ro 7970.

Uebertrag (korrigiert)* Fr. 170,128.48

Kt. Aargau: Gansingen, Legat 200, Wiirenlingen,
Nachtrag 26 „ 226. —

Kt. Baselland : Reinach „ 80. —
Kt. Baselstadt: Filiale Riehen „ 30.—
Kt. Freiburg: Nachtrag und Berichtigung „ 1,807.—
Kt. Genf: Kantonale Sammlung „ 1,783.45
Kt. Luzern: Entlebuch, Nachtrag 100.—
Kt. Schvvyz: Ingenbohl, vom Jungfrauenvercin 20.—
Kt. Solothurn: Gretzenbach 111, Schönenwerd 137 „ 248.—

Fr. 174,422.93

* Da die Durchprüfung der Rechnung im Gang ist, zeigteil
sich bereits etliche Irrungen. Wer bezüglich der Sendungen der
Bistumskanzlei St. Gallen die Nummern der „Kirchenzeitung":
Nr. 51 (1910) und Nr. 4 (1911) durchgeht, findet leicht heraus,
daß der Eingang von Fr. 4,450.— doppelt eingezeichnet vvor-
den, daher die gleiche Summe wieder abzuzählen ist. Flingegen
hat sich bei der Sendung aus Freiburg bei der Spezifikation
eine Irrung eingestellt, wonach eine Ergänzung erfordert
wird, wie sie nun oben in der Liste erwähnt ist. Der Schluß-

betrag Fr. 174,412.93 ist nun freilich kein erfreulicher; er wird
zwar durch den Beitrag aus dem Kanton Tessin noch um 2200 Fr.
(wie angekündigt wird) vermehrt werden, steht aber doch um

10,000 unter der vorjährigen Leistung (was unter den walten-
den Umständen begreiflich ist), und da das Budget pro 1910

auch um nahezu 10,000 Fr. erhöht war, so wird eine Mehr-
Ausgabe (über die Deckung hinaus, welche die „ordentlichen"
Beiträge liefern sollten) von jedenfalls Fr. 27,000 das ungünstige
Endresultat sein. Tröstlich ist hingegen, daß die außerordent-
liehen Beiträge im Jahr 1910 reichlich flössen; es wird nun aus

dieser Quelle für Ersatz der erforderliche Betrag geschöpft wer-
den können. Also immerhin kein Grund zum Jammern, sondern
viel eher noch zum Dank gegen Gott und die vielen Wohltäter.

Luzern, den 12. Februar 1911.

Der Kassier (Check-Nr. VII 295): 7. Duze/, Propst.

/?. in O. In nächster Nummer. Diesmal fehlte Raum. Gruß!

Das //j/ra/^srerze/c/m/s i/ev ya/jrg-a«£'es 7 9/0 w/rrf
näcAsTer A/a/;?/// e /- Ae Tgc7e^7.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
Ganzjährige Inserate 10 Cts.
Halb „ „ - : 12 „

Beziehungsweise 2ßmal.

Vierteljähr. Inserate*: 15 Cts.
Einzelne „ : 20 „

* Beziehungsweise 13 mal.

Tarif für Sbklamf,n: Fr. 1.— pro Zeile.
Auf unveränderteWiederholung und grössere Inserate Rabatt

Zto'ewsta# morgens.

i Gl SI. 0
i

i*- empfehlen sieb zur Lieferung von solid und
kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

Parautcnteu îtttîi Jfafpten
Jointe aitcfj a GlEt hitrfjlhljeit

ÜHdallgcuäfe, Sïaturn, tîrppiiijrn rte.
zu anerkannt billigen Preisen.

Huejitljvlidjc fôatalugc ititir Hn|'tditalEttbungen ju T>tuu|lon

(Sine l'djüne Huaroaljl uttfmr Kirdjettparamettte hann
IM» tit her Bud)-,lun|t-niib ^aramenteitljanölung Häher & Cie.
tn äugern bel'idiligt nttb nt £>vipi)talpvii|tni hejogeit roerbett.

Atelier für Kirchenmalerei
Gebr. Weingar»tner, Luzern
Zu verkaufen :

Ein auf Leinwand genialter Kreuzweg.
Grösse 95 >^72 cm.

Hcncjtc Katbclikbc Citcvatur.
Soeben erict)ieueu:

(Satterer, Dr.fött^nel, pj, u Jtrus, Dr. grnng S. J., t)3rtontbo3ent.

$te gtiieimim ;ur Müdibeit.
unb iSr3iet)ung, öen Seeljorgern unb attberii (Srgteljerti uorçgclegt.
3., jeljr vermehrte Auflage. 16". IV u. 124 Seiten 80 A
70 in fchönem fietnvuanbbanb A" 1-40 1.20.

§at vor vielen Schriften über biefe brennenbe Srage bert

großen So^iig, baft es fef)v praîtifehe. tattuoile unb 3iig(eid) coeit-
herzige Streit für bic femelle Belehrung ber Slinber unb ber
fjerangetvachfenen ^ugenb gibt.

Springer, P. ffimil, S. .T., tprofejfor ber Theologie am er3bijd)öf=
liehen Seminar in Sarajevo.

Saffd 6ie kleinen mir fommett.
Mommunton öcv ttinöer nod) öein neueften JIommunton=
öetvet. 8". IV u. 96 Seiten. Srojdjiert 90 AJ= 76 in
fleinrvanb=fRot|chnitt A 1.50 t/Ä 1.30.

w In theologischen Kreisen sehr gerühmte Hrbelt über'diesesThema.

5endboten=:0rofd)üren Serie i nr. i.
Gönrath, P. 3»fef, S J.

Das ^gnatiusroaffer, eine ßegensqueUe.
16". 64 Seiten mit SBilb 18 A =_15

Seeböcf, P. tp^Uibert, O. F. M.

Eingabe an (Sott in 6eit ftl. CDr6enggelüh6eit.
1 Gxetnpiar brofdjiert 30 A 15 ^., 100 Stiict /Ç 27
»Ä 22.50; basfelbe in £eiutob.4)Iotjd)n. 1 (Eeempl. 60 A 50
100 Stüd A 54 45.—

ÜW* 3" »yvancitflöftcvn fel)t beliebtes Büchlein. "<•!!
Vertag uott geltjtatt Wand), 3imsbcuct.

3u beziehen buret) alle Budjljanblungett.

Soutanen und Soutanellen
für die hochwürdige Geistlichkeit liefert nach Mass zu bescheidenen

Preisen bei sehr guter Ausführung.
Robert Roos, Massgeschäft (Nachi.von LJeker) Kriens Ii. Luzern

Schreibpapiere siml zu habeu bei Räber « (it., tau
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HSSHi
3n imferetn Seiinge erfcfjien joeben:

tl es us Christus
in seinem Leiden ut.d Sterben.

©emeinüerjtönblidje SSortrftge
mit exegetifcfjert 2Inmet!urtgen

DOÎt

P. Alfons 9îeftkl)ner,
58enebtttiner=Ovbensptie|tet: bes Stiftes Seitenftetten.

XVI u. 608 Seiten gï. 8". tpreis brofcf)iert 6 «/ß, geb. 7.80 <//7

X)os SD3et( mit feinem teicljert gnfjglt (18 3')"'" j" P 6 SJortritflen) ev>
idjeirtt als bie ^ritcl>t ber 3Rebitation unb grünbllcfjen a)ijjcrif(f)aftlirf)en <5tu»
Mums. 3)te Spraye ift lebertbig, bie Sari'teiluug plajtijcf) unb mit jafjlveirfjen
l)iitoufcf)en 33eilptelen gcwtirçt. 3)er 93evfaj)ev tennt bie SBebttrfntfje unjerev 3^^ '•

er ift originell, praftijd), m ob er n im beften Sinne beo ÏBortes. 9J3er jelbft
in bas Mysterium Cruc's immer tiefer einbringen jtrebt unb tuer anbere See»
len 3ur l'iebe CS^rifti unb 311 einem cbriftlicfjen Seben führen toill, ber wirb mit
3lutjen 311 biejem ®uct;e greifen unb fid) bmion anregen iaifen.

iprof. Dr. P. tpetrus Orimngr,

3tt l>c,tieften burdj aile ihidjljitnM'itiiaeit.
tpnbcfôot'tî. 23 onifaciti5=® ruderet.

188 3 SI ^ I

Novitäten Räber & Cie., Luzern.
iAderfurtA, PraAY/scAe 4//ie/Y////o- zur £/-2e/7////£- i/es

£rsi&o/77/7/f//i/o//-D/üerr/cAtfs. /•>. 7.75
fluiand, D/'e Ae/c/;e//ne/-Are/;//////£• com SZa/j//p«/7A:7e

der cAWsYI/cAe/; tPeiia/McAa//////£'. /r. —.75
JîoolAan, t/eôer d/e recAie 4ri, d/e g'e/s7//c/;e /ieirac/;

i///;jo- z// rerr/'cAie/;. Ar. -.65
Liguori, Oer /V/esier /'/7 der f/'/zsa///Are/Y. 7. 4«/(. Ar. 7.50
iVewœa/î, ifareiinai, D/e A/. Afar/a. Ai/zc «ad /«'siö-

risc/a? 5^r«//d«ag' /fes /War/r«/«;AAs. Ar 2.—
GeôeYsscA//ie der A/. AAeres/a. Afe« Ae'raas^^öe« w/z

fr. Joseph vom Ai. (reiste, Ca r/n. Disc. Ar. i./5
Cabrai, P. Aioys. Ganz., D/e /l//.vire/A////^ deryes///Ye//

a//s Poriwg-a/. DroscA/eri Ar. -.75

GEBRUEDER G RASSMAYR
(Inh. : Max Creussinß & Söhne), Buchs (St. Gallen) ;o

Glockengiesserei und meeh. Werkstätte
empfehlen sich zur ^

5 Herstellung von Kirchenglocken
in vollkommen reiner Stimmung und tadellosem Gusse. n>

Elektrischer Giockenantrieb c
(Eidg. Pat. Nr. 3976) ^

Derselbe beansprucht wenig Kraft und Raum und funktioniert 11

ausgezeichnet. Glockenstühle von Holz oder Schmiedeisen. Mehrjährige
Garantie für Glocken Zubehör und elektrischen Antrieb. :: :: ::

2llle 3ntereffe«tcn :: :: :: :: ::
tnndjen mit baiauf nufmertjam, bnf) jebes 3at)v non Sonntag Septuagejima bis sum
1. Sonntag und) Ojicvn in «njetem Setlage in tuufiletifdjet Slusjtaltung ec|d|eint:

^||ctn febonftev
— 23Iöttcr für bie lieben 5tommunionfinï»er.

herausgegeben oon H. Schcuarzmann, ^Religions» unb Oberlehrer tu ftrefelb.
„Wein uhbnfter Stag" foil ben ftommuniontinberu erbauetibe fleftiire in anmutiger,

aii3iet)enber ftonrt bieten ; er bringt oiel unb oielerlei in ^3rofa unb ^3oefie, in ®e«
lefjrung unb Cßr^äblimg, um fo bas 03emlit ber Äinber warm 311 halten tuährenb ber
galten 93ovbereltuugs3eit. — Oie ftete 3^ttial)nte ber Wwonnenten^af)!, bie Wielen I

lobenben, ja begeiftetien 3ujcf)riften jeugeii o. b. großen SSeilebttjelt unjecer 3citfd)tifi.

„. 3>ic Blätter jinb lounberbar jcljön, fie fiitb für bie Riiiberfeelett tuie I

fjimmlifdjer Sau. 3d) fcinbte de nart) öollanb, fiu.vembuvg, itt bie CBifel unb an bie |

SDlofcl, überall GmtitlcEen. Surf id) nod) einige gefte ocvflojienct 3ai)tgange tjaben ?"
©allenbar (9U)etn). 23arouitt HD. bim puttltmnrv, (Wartenburg).

„. Sin fet)r 3Ufrieben mit ben frfjönen blättern tu werbe mich beitreben, auef)
meine Ronfratres barauf aufmerff'am 311 machen, bamit atle Rommunioulinber
imjever (Segenb bie (lljjen Sriidjte biefet SISitcv in iljr gerj aufnehmen."

fRiïÇeim (eijajs). ffing. 3Sigri|l, Silur. I

»... 3w übrigen uerbienen Sie Oanf unb oolle îtnerfennung für bie fcljöne
3tuslegung u. bie praftifcheWnwenbung, bie Sic ben (£r3ählungeu 311 geben wtfieu."

Saunacf) bei Samberg. Ißnx TSuuo, fpfarrer unb Sdjuliujpeltor.

Bezugspreis für 12 Hummern 3ufammert eirtjchliehlich portofreie wöchentliche I

3t'fenbuug bei 58e|tel(ung wort wenigftens 10 (£-.rentpIareu je 30 ^3fg., 25 (£.rentp(aren je
25 ^3fg., 50 (Exemplaren je 20 $fg- t^ür bas Wuslanb iommt Otffereu3 bes portos
ijiitju.

Il)om(t5=®nttferd u. 23ucf)f)Mg. <s.~m7bTg: Äentpen (9îF>etn).

Drucksachen jeder Art
liefern schnell und billig Räber & Cäe., Buchdr., Luzern

(jjriindungsjahr 1876 GrUndungsjahr 1876

ATELIER FÜR KIRCHLICHE KUNST

Leopold Moroder
ak. Bildhauer u. Altarbauer
St Ulrich-Groden (Tirol)

Anfertigung: Altäre, Kanzeln, Chor-,
Beicht- und Betstühle, Heiligenstatuen,
Christussen mit und ohne Kreuz, Weih-
nachtskrippen, Kreuzwege, heil, Gräber
usw., in Holz, bemalt in Oelfarben, ge-

beizt, oder nach Wunsch.

Kunstarbeif für kirchiiclie, öffent-
Siehe Zwecke «st zeSlfre«!!!

itiiii'i; fur fiirtlilitlii' Iiui|t |
s 0

5t!îalei*ei ttitb ©evgoOsung
(Segrünbet 1890 ©egriinbet 1890

I Haberthür, Klrchcnmalcr
==6tiingen b. Basel, vorm. in Hofstetten

Stirrtjeimtnlerei in allen Stilarten. DJIittelatterlictje, joiute
auet) mobenie îtrbeiten. tHenouiefcn, fyaîfen, lUevgotöcn
uon ftnnjetn, Elitären, giguven u[uj. — Anfertigung uon Altar*
biibern, ASanb* unb ®eäengemälben.

lieber 100 üou obiger girma ausgefiitjrte Arbeiten, teils
ftiretjen, teils Capellen, in uetfdjiebenen Stilarten, bürgen tjiefitr
als 3«ugniife, œorunter in ietjter 3^'t bie alteljrrüiirbige itlofter-
unb aBallfafjrtsïirdje Wlariajteht.

IUI il. Ii

(System Meyer, Musterschutz Nr. 17293)
erstellt teuer- und diebsicher in unübertroffener Ausführung
mit Garantie — als Spezialität — Prospekte gratis

— Prima Referenzen —

Johann Meyer, Kasseniabrikait, Luzern.
taaiBaaiiaBBBaaaBaitaaaag&fflanaHanEiKsiHiSBfiianBannRBHratBnanHBeiaBHaaaAft

^aXBBaaaaaaBaaaaaBaaaaaaaaBiniugäaaaaitiBnNoiaaaaaaaaaauaoaanmair^

Ü Lnzernische Glasmalerei *3
aa
SS :: Ed. üengoäi, Vonmattstrasse 46 s;
aa * aa
J empfiehlt sich der Hochw. Geistlichkeit zur Anfertigung von g*
SS bemalten Klrehenfenatern in anerkannt guter AuaJUhrung, SS

30wie Bleiverglaaungen und Reparaturen. Mäs3ige Preise «
Sa bei prompter Bedienung. Beate Zeugnisse. H 39« Lz SS
8» «nr
a/«Hm»aanBaauaaBaRDaaHaaBaaaaBa"*m<aMaci»Kinai!innaBBBanaaa«aaaaaa^a*aBBBRBaaaaaMnnMnBBBaauBaaaansijnn>ainiaMnan»asaaaaaaaaBaaBaaaa*

Um meine Wasclmiascliinen à 21 Franken
mit einem Schlage überall einzuführen, habe ich mich entschlossen, dieselben
zu obigem billigen Preise ohne Nachnahme zur Probe zu sen-
den! Kein Kaufzwang! Kredit 3 Monate! Ditrch Seifenersparnis
verdient sich die Maschine in kurzer Zeit und greift die Wäsche nicht im
geringsten an! Leichte Handhabung! Leistet mehr und ist dauerhafter wie
eine Maschine zu70 Fr. 1 Tausende Anerkennungen aus alle" Ländern Europas
Die Maschine ist aus Holz, nicht aus Blech und ist unverwüstlich! Grösste
Arbeitserleichterung und Geldersparnis! Schreiben Sie sofort an:

PAUL ALFRED GIEBEL, BASEL, Postfach, Pit. 18.
Vertreter auch zu gelegentlichem Verkauf überall gesucht! Bei Bestellung

bitte stets nächste Bahnstation antreben

3m SBeiiag uon IRiiber & (£te. in Cubent ift er|d)ienen:

3m ifomtcnfdkiu
Ausgeu)ät)lte S!i33Cit oon Uli. ScfpujÖer, geuilleloroAebafteur.

405 Seftett. 3» DriginnPCSinbanb gr. 5.—.
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Kirchenblumen
(Fleurs d'églises)

sowie deren Bestandteile werden in schönster Ausführung und zu billigen Preisen geliefert von

A. BÄTTIG, BLUMENFABRIK, SEMPACH.
(irfcl) Kostenvoranschlag auf Wunsch. Referenzen zu Diensten. @^§)

Kirchenöl Ia Qua-
lität für
Patent

Gui Hon Ewiglicht-Apparat I

(bestes System) liefert
Anton Achermann,

Stiftssakristan,
Kirchenartikelhandlung,

Luzern.
Als Beweis für die Vor-

| trefflichkeit meines Kirchen-
| Öles diene aus vielen unver

langten Anerkennungs-
I schreiben folgendes: „Spre- I

I che Ihnen hiemit meine An-
erkennung aus für Ihr aus-
gezeichnetes Ewiglichtöl.

Beziehe dasselbe beinahe 10
Jahre von Ihnen, es hat bis- f

her nie versagt, war
bis auf den letzten Tropfen
brauchbar und zwar mit den |

feinsten Dochten.
L., 5. Dezember 1910.

F. F Pfarrer.

gut empfohlen, sucht Stell-
ung zu einem geistlichen
Herrn. Offerten unt. Chiffre
Y 688 Lz an T/flffsffls/a'« <£

Cogfer- /// /.«2t77L

Garantierte

ftii
jeder Preislage

Verlangen Sie Gratiskatalog

(ca. 1500 photogr. Abbildungen)

E. Leicht-Mayer & Cie.

LUZERN
Kurplatz No. 40

Couis Rock-Ii
Holiisdiitiicd und galiiasiistiit Anstalt

a3nbnt)offtrnfje
empfiehlt sein best eingeridit. Atelier.

Uebernabme von neuen kirchlichen
Oeräten in Gold und Silber, sowie
Renovieren, llergolden und Ue silbern
derselben bei gewissenhafter, solider
und billiger Ausführung.

neueste Konstruktion
auch zum Kochen zu be-
nutzen, gt-ruchlos, kein
Ofenrohr, ganz enorme
Heizkraft,garant, hoch-
feine Ausführung, so-
lange der Vorrat reicht,
per Stück nur Fr. 27—,
und zwar nicht gegen
Nachnahme, sondern 3

Monate Kredit, daher
kein Risiko.

faul Alfred Gœbcl, Basel
l'ostf. F|l. 18 DornachiH-Htr. U74

A. Stockmann
Gold- it. Silberschmied
Winkelniedstr. 64, LUZERN,

langjähriger Zeichner und Ziseleur
i. d. Bossard'schen Ateliers in Luzern,
empfiehlt der hoclivv. Geistlichkeit

seine vorzüglich eingerichtete
Wcrkstätle tiir kircltllche Kunst.

Ciborion, Kelche, Monstranzen, Rauch-

fässer, getriebene TabernakeltUren etc.

Renovierung, Vergoldung, Versil-
berung alter Geräte. Gftfegzvts

so/«fc /Ihs/w/z/"««»' z« flfe/z

• ttesrteVAvtsto/ Pmsw.

Koclihlichei' (gratis.
HIMMW—I
Prompter Versand nach auswärts.

Seefische
in täglich frischen Zufuhren.
miaaam^aMihiwHMMii ibimiii

„Nordsee", gasd,
Ii Streitgasse II

Venerabiii clero.
Vitium de vite me-

rum ad. s. s. Euchari-
stiain conficiendam
a s. Ecclesia prae-
scriptum commendat
Domus

jucher et Karthaus
a rev. Episcopo juro
juvando achicta
Schlossberu Luccrnn

Patent talitatolfa
sein- praktisch, vorzüglich be-
währt iiefort in Kistchen von:360Stk. I.Grösse für »/istünd.
Brenndauer, oder von 150 Stk.
II. Grösse für 1—Iba stündige
Brenndauer, ferner in Kistchen
beide Sorten gemischt, nämlich
120 Stk. I. Grösse und 102 Stk.
II. Gr. per Kistchen zu Fr. 7. -
A. Achermann, Stiftssakristan

Luzern.
Diese Rauchfasskol) leti zeich-

nen sich aus durch leichte Eut-
zündbarkeit und lange sichere
Brenndauer.

Muster gratis und franko.

Die

Creöitanstalt in tarn
empfiehlt

sich für alle Bankgeschäfte unter Zu-
Sicherung coulanter Bedingungen.

Carl Sautier
in Luzern

Kapehplatz 10 — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach
einschlnfi-onden Geschäfte.

Weihrauch
in Körnern, roinkörnig, pulve-1
risiert fein präpariert, p. Ko, r
z. H r. 3. — b. Fr. 8.—empfiehlt |

Anton Achermann,
Stiftssakristan, Luzern.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer, Weinifiarki
Luzern

Swasi«
Füllfederhalter; ausgezeichnete

Marke à Fr. 15.— und Fr. 18.75.
Spezialtinten in Flacons und in

Tabletten.

Räber & Cie., Linzern

sind zu haben bei
Räber & Cie., Luzern.

Oei für Ewiglicht
Dochten und Gläser

liefert bestens

J. Güntert-Rheinboldt
Mumpf (Aargau).

,in grosser Auswahl

ei Kaller S Cie,

Wir bringen in Erinnerung:

Karwockenbüclilein
für das katholische Volk und die Jugend

von Katechet Aloys Räber
144 Seiten. Kartoniert 50 Cts., solid in Leinvv. geb. 90 Cts.

Das Karwochenbüchlein ist ein beliebtes Unterrichtsmittel
zur Einführung von Volk und Jugend in das Verständnis der
Iii. Woche. Der trotz dein Umfang von 144 Seiten so billige
Preis ermöglicht Partiebezug.

Wir seilen gefl. Bestellungen entgegen.
Räber & Cie., Luzern.

Verlag Breer & Thiemann, Hamm (Wesfalen).

Des Heilands Erdenwalien
Unter diesem Titel hat Hans Willi Mertens in unserem Verlag ein Buch
erscheinen lassen, in weichem die Hauptmoniente aus dem Leben des
Heilands in bald ruhig erzählender, bald tief ergreifender und mächtig
packender Weise poetisch geschildert werden. Pietätvoll sind die Worte
des Erlösers unverändert, wie die Iii. Schrift uns sie mitteilt, wieder-
gegeben und von der anmutig dahinfliessenden erzählenden Dichtung
umrahmt: Perlen und Edelsteine auf reicher Stickerei. Dabei
ist der Ton des Ganzen ein kindlich-volkstümlicher, wahrhaft zu Herzen
gellender, kein Leser wird diese herrlichen Gaben der Poesie ohne tiefe
innerliche Befriedigung ans der Hand legen. Geschmückt ist das einen
Widmungsvordruck enthaltende Buch mit 7 sich an den Text anschliess-
enden in feinstem Kunstdruck ausgeführten Bildern und ist namentlich
die geschmackvoll in Leinwand gebundene, mit Schutzkarton versehene

Ausgabe wie geschaffen als

Geschenk- und Erinnerungsgabe
zu allen Gelegenheiten. Preis broschiert Fr. 2.50. Gebunden Fr. 3.75.

»•»
<»

•4->

45"

45-

»«
-»
-=»

LËJ

bemftädjjt erjeffeint:

5rü0 iinô oft!
33elef)venöe u. ermuitternbe SBovte an bie cfjtijtl. Eltern

über das Elter der EistkommnniKanten und
über die öftere und tägliche hl. Kommunion

int ülrtfdjluti nn bas päpjtlid)e ftommunionbeïret
uoni 8. ?(ug. 1910 intb jenes uotn 20. 3>3. 1905

üort

3ofcpf) 5pt*öt}itcr,
Dr. theol. et iur. can.

9?eltgionsIef)rer am SOiäbcFgcrt="Jîcalçgtjmticifiiun unb an bor
fielji'erinnen 23ilbungsanjtcilt ber Urjulinen in Salzburg.

tjlrrn ca. 75 ets.

$ä&er & <S:îe., ^ucPanôlung, tant.
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Sur Vorbereitung auf die erfte Beichte und erfte Kommunion
ttadj öcm päpftlWjen Dekrete »ont 8. Hiiguft X9t0 eignen fiel) beftens

P. fiöieftiit muff's KmbergebeMchJein:

3u Sott, mein äiitö!
I. ^ätiööjen

3u @ott, mein iünö!
II. ^änöcbeit

©ebete unö Untmoeifungeit fut îïnfiiitgcr unö ©trft-
beichten be. Slttflage : 21.—40. laufet©. Bîit 5 Original.
Ghromobtlbent, 8 mehrfarbigen Btefjbilbern nach Original=Stom=
pofition, oielen OriginaMRnnbeinfaffungen, Stopfieiften uitb Sd)(ttfj.
oignetteu. 192 Seiten, gormat VI, 71X114 mm. ffiebunben in
oerfchiebetten Ginbänben 311 70 Gts. nnb I)öf)er.

ffleleljtungen unö ©ebete für girmlittge unö ©rftfom=
muntfanten. Sluflage 28.-35. ïaufettb. SJîit 8 Original.
Ghromobilbern, 16 mehrfarbigen Btefjbiibern nach Original.Stotn»

pofition, 14 Stationsbilbern nach ^ßrof. TO. geuerfiein, Bielen

OrtginabBanbeinfaffungen, Slopflciften unb Schlufjoignetten 432
Seiten, gormat VI, 71X114 mm. ffiebunben in ocr[d)iebenen
Ginbänben 311 gr. 1.25 tmb Ijö^ev.

Siefe iSBiidjletit umrbeit ousgejetdjttet burrf} ein non Sr. $eiltgfeit fjSius X. etgenljänbtg

— uitierjeidpteies 3îner!emtuugsfrt)reibeu nnb »iele bifdjöflufje Gmpfe^tuttgen.

Den Kiitfcmt nur s'Bcftc.
ffiebatilen eines alten Seelforgers.

Borftetjenber ffirimbfatjijmiifj nor allem Beachtung unb 21n= | als mit ben SBotiett bes «parochus antiquus» in „Der SBan.

toenbmtg finben, toenn es fid) um ffiebetbiieher für Stittber h<*m

belt, gebenfalts barf es feinem Safer ober ßel)ter, feinem State,

cfjcten ober Seelforger gleichgültig fein, tons fiir Büchlein [eine

Stittber ober' 3öglinge in bie Stird)e mitnehmen. Stilein bei toie

Bielen Stinbergebetbüchlein betommt man beit Ginötucl, bag bent

Berfaffet nicht bloß bie tinbiiehe Stuffaffung, fonbern Bor allem

auch öie einfache uttb boch gemütliche gorm fehlt, bie eingig ben

SBeg finbet in Stopf unb §et3 bes Stinbes.

ffian3 unb gar nicht uott biefer Slrt finb nun bie beiben

Btinbchen „3u ©ott mein Stittb" bes betannten ffiitifieblet spater

Göleftin Bluff. 3»' ©egenteil, biefer Berfnjfer gehört 311 jenen

toenigett Stinber=SchriftfteIlern, bie jfich meßr als nur äußerlich

bem ßebett ber itinber att3ttfchmiegen, bie fiel) oielmehr in bie un=

ettblid) feine, fleine, liebe Stinberfeele hineinjuleben uevftehen.

Das erfte ber beiben Bcinbcljert ridjtet P. Göleftin att bie

itleinen ber erften brei ober oier Sdjuljahte, führt [ie ins ffiebet,

in heilige ßeftmg unb barnach and) in bie heilige Beicht ein unb

leitet [0 ben jungen flattf ber SUttbetfüßdjen auf allen bref Streife

eßen 311 ©ott hiu. Die Sprache biefer Belehrungen uttb (Bebele

ift ebel unb einfach, aus bem ffllimbe ber.Stittber [elber entnorn--

tttett. Der nicht hod) genug angufchtagenbe öot3ug aber beftel)t

barin, bah P. Göleftins Schreibart 311m Denfen tm SReligiöfen
anleitet, jebodj in einer fo anmutigen SBeije, bafj troijbem bie ttid)t

gern benfettbe Stinbertnelt nicht abgejdjrecft utirb. Bei ber immer

mehr iiberhanbnehmenben ©cbanfenlofigteit unb Denffaulheit ber

Sente in heutiger 3eit, befonbers im Steligiöfen, ift es ein überaus

Berbienftlidjes unb lobenstniirbiges Unterfangen P. Gölejtins, bag

er fd)on mit ben St B G Schiitjen ben SBeg bes religiöfett Denfens

uttb ber frommen Scfung 311 gehen anfängt.

3tn 3toeiten Bdnbdjett.bes „3'( ©ott mein Stittb" führt ber

Boifstiimliche Berfaffer feine fleiuen 3°SÜnge auf bett Sßeg 3 u r

girtttuttg unb 3ur erftett heiligen Stommuniott. Die 9trt

uttb SBeife, wie er bas tut, fattn nicht trefflicher gegeichnet werben

berer" (Januar 1905), nätttiid) : „Bteiftertjaft auf bett fflîitttb uttb
ben Berftanb ber gtoijlf. unb breigehnjeihtigen Stittber fittb biefe
Stapitel unb Untertoeifungen gugefcDjttitten. Diefer fromme Büba*
goge toeiß, Utas fo uiele Slutorert nicht tuiffett wollen, bafj ttttfere
3ttgenb ber fünften uttb fed)fteit Stlajfe ttod) feitt flaffifches uttb

rhetorifches 3»t'eben ertragen, fonbern bafj [ie immer ttod) toal)t=

haft Stittber finb unb man mit ihnen ttod) am ruirïfamften bas

alte, traute, naioe Dutjbeutfd) ber Stiubt)eit fpricht."
lieber bie bilbtterifche unb tttalerifd)e Slusftattung ber beiben

Bftttbd)ctt [d)teibt berfelbe fad)tuubige «parochus antiquus» alfo:
„3n biefe Blätter pat fid) eine Stitnftlerhanb eingeschrieben, StBie

[innreich ïohmt fie bie Seiten ein. ffileid)fattt mit hunbert frommen
gittgern 3eigett bie Stopfleiften uttb Schlufjoignetten auf bett Dert,
oott beut [ie fo leife bilblidje Deutung geben. Gin Stittb, beult
matt, h«t biefe fo ttainen uttb 3ittreffenben Ornamente erbad)t,
aber eitt Bteifter bat fie nollfiihrt 3» ber gefamteit Siteratur
biefes ffienres (ber Stommunionbiichlein) fenttett toir feines, bas

auch nur anttähemb in ber iltuftratioen Behattblung uttb in ber

$artttottie oon Bilb uttb BJort bem Biid)lein Bluffs entgegen,

geftellt toerbett tonnte."
Ueberbies fittb bie beibett Biid)lein ausgegeichnet btird) bett

oertleinerten galfimile.Drttd uttb bie beutfdje Ueberfetjung bes oon

Sr. §eiligteit tp a p f t Bins X. eigent)ättbig untergeid).
neten Slnetlettnungsfchreibeits nom 21. D e g e ttt b e r 1908

an ben t)od)to. £>errn Berfaffet begiiglid) [einer im Bering Ben=

3iger erfdjienetten Bild)er.
Bei fold) gleich großer ffiebiegenheit bes 3nt)nltes, ber gorm

uttb ber äußern Slusftattung fiel)t jeber Berfiättbige eitt, bafj biefe

Büchlein nicht für ein paar SRappen abgegeben toerbett fönnen
uttb bafj ber tpucis oott 70 Gts. be3to. gt. 1.25 immer ttod) eitt

fehr geringet 31t ttentten ift. Beibe Büd)lein fittb 311 entfpred)etib

holjetu spreifett auch in beffern uttb gefd)iitadooItfien Gittbättben

erhnltlid).

alle ©ud)^anbluttgeit 311 bejie^ett, fotote «ott bec

Derïagsanftaït Benjtger & (Eté. a. (Elnpefceltt, tDalèsfyut, (Eôïn a. ri>.
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